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RS OGH 1960/2/24 6Ob45/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1960

Norm

ZPO §502 Abs2 Ca2

Rechtssatz

Wird bei der Bemessung des gesetzlichen Unterhaltes auf Grund eines Erhöhungsbegehrens nur hilfsweise davon

ausgegangen, der Unterhaltsp8ichtige habe bei Abschluß des Unterhaltsvergleiches eine bestimmte Höhe seines

Einkommens angenommen, ist diese aber aus dem Vergleich selbst nicht ersichtlich, liegt ein Ausnahmefall von der

Rechtsmittelbeschränkung nicht vor.
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